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Thüringer Landtag
Haushalts- und Finanzausschuss
MdL Volker Emde und MdL Roland Hände
Jürgen-Fuchs-Straße 1 _ . ..

99096 Erfurt Den Mitgliedern des
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Stadtverwaltung Sondershausen

TELEFON (0 36 32)62 21 01
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buergermeister@sondershausen.de
www.sondershausen.de
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Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspiel-

staatsvertrag 2021 - GIüStV 2021) sowie Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur Um-

setzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021

hier: Finanzielle Folgen für die Stadt Sondershausen

Sehr geehrte Herr Emde,

sehr geehrter Herr Hände,

Thüringer Landtag
Kenntnisnahme

7/369-
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unter Bezug auf den Entwurf des ab 01.07.2021 in Kraft tretenden GlüStV 2021 sowie die sich

daran anschließenden Änderungen des Landesrechts, erachte ich es für sachgerecht, auch die

finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen zu betrachten.

In der Anlage übersende ich Ihnen daher eine kurze Darstellung, der für die Stadt Sondershausen

zu erwartenden Einnahmeverluste. Die Übersicht stellt insbesondere die Auswirkungen des bis-

her geltenden § 29 Abs. 4 GlüStV zum geänderten § 29 GlüStV 2021 dar.

Die mir bekannten Bedenken der örtlichen Unternehmen i. S. d. § 1 Thüringer Spielhallengesetz

spiegeln sich ebenfalls in der Anlage wider. Ich bitte Sie, die zur Verfügung gestellten Informati-

onen in den weiteren Verhandlungsrunden zu berücksichtigen.

Für Ihr Engagement im Sinne der Thüringer Kommunen bedanke ich mich herzlich und verbleibe

mit freu

Anlage
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Auswirkungen der Nichtanwendung von § 29 Abs. A Glücksspielstaatsvertrag
(Übergangsregelungen nach qualitativen Maßstäben) am konkreten Beispiel
Thüringer Kommunen

Hier: Sondershausen

Aktueller Bestand:

5 Standorte mit insgesamt 89 Geldgewinnspielgeräten

Sollte die Ubergangsregulierung nicht angewandt werden, würden sich nach
Inkrafttreten des neuen Landesspielhallengesetzes folgende Änderungen und
Auswirkungen ergeben:

Standort 1: (alt) Doppelspielhalle im Gewerbegebiet mit 2 x 10 Geräten
(neu) Einfachspielhalle mit 1 x 10 Geräten
(An derWipper)

Standort 2: (alt) mischgebietstypische Spielhalle mit 1 x 7 Geräten
(neu) keine Spielhalle mehr wegen Abstandskollision mit
Kindergarten
(Planplatz)

Standort 3: (alt) mischgebietstypische Mehrfachspielhalle mit 3 x 7 Geräten
(neu) mischgebietstypische Einfachspielhalle mit 1 x 7 Geräten
(Volksplatz)

Standort 4: (alt) Mehrfachspielhalle im Gewerbegebiet mit 3 x 9 Geräten
(neu) Einfachspielhalle mit 1 x 10 Geräten
(Schachtstraße)

Standort 5: (alt) Doppelspielhalle im Mischgebiet mit 2 x 7 Geräten
(neu) mischgebietstypische Einfachspielhalle mit 1 x 7 Geräten
(Erfurter Straße)

Bleiben unterm Strich erstmal 4 Standorte mit insgesamt 34 Geldspielgeräten übrig.
Ob die beiden verbleibenden Standorte mit jeweils 7 Geräten in dieser Konstellation
noch betriebswirtschaftlich positiv betrieben werden können ist fraglich,

Unabhängig von den kommunalen Anteilen an der anfallenden Umsatzsteuer der
ansässigen Betriebe (und natürlich dem signifikanten Rückgang an
Einkommenssteuer) würden in der Stadt Sondershausen folgende
Steuermindereinnahmen entstehen:

Vergnügungssteuer: (alt) 99.500 € (HH 2019)
(neu) 38.011 € = Differenz 61.489 €

Gewerbesteuer: (alt) 66.279 €
(neu) 25.320 € = Differenz 40.959 €



Aufgrund der Corona Pandemie wurden die Vergleichswerte aus dem Haushaltsjahr 2019 zu
Grunde gelegt.

Verlust von Arbeitsplätzen:

Momentan sind in Sondershausen folgende Arbeitnehmer an den aufgeführten
Standorten vorhanden:

Sozialversicherungspflichtige Vollzeitkräfte: 25
Minijob-Aushilfsverhältnisse: 8

Ohne Anwendung des §29 Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag hätten wir:

Sozialversicherungspflichtige Vollzeitkräfte: 12
Minijob-Aushilfsverhältnisse: 4

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


